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Straßenbegrenzungslinie

Maß der baulichen Nutzung

Hauptversorgungsleitungen

vorhandene Kraftstofffernleitung incl. 10 m Schutzstreifen

maximale Emissionskontingente L     (nach DIN 45691)
tags / nachts in dB(A) / m²
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 4)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete mit Einschränkungen
Einschränkungen s. Planungsrechtliche Festsetzungen Nr.1-4

Baumassenzahl

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
angrenzender Bebauungspläne

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der
Bundesrepublik Deutschland zu belastende Flächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Naturnaher Krautsaum / Gewässerschutz- und -räumstreifen
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 11)

Naturnahes Siedlungsgehölz
(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 12)

(siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 1)

-  öffentlich

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz

Gewässerrand-, Räum- und UnterhaltungsstreifenGR

und die Regelungen des Wasserabflusses

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

 
 
BEBAUUNGSPLAN  NR.  18 
„GEWERBEGEBIET  AN  DER  BEESTENER  STR. - 2. TEILBEREICH“ 
 
 

G E M E I N D E     S C H A P E N 
 
SAMTGEMEINDE  SPELLE  /  LANDKREIS  EMSLAND 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  22.08.2018  die Aufstellung des 
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am  
08.02.2019  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Schapen, den  ..................... 
 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des 
Bebauungsplans ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  
30.06.2021  im Amtsblatt für den Landkreis Emsland 
bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist 
damit am  30.06.2021  rechtsverbindlich geworden. 
 
Schapen, den  .................... 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  02.07.2020  dem Entwurf des 
Bebauungsplans und der Entwurfsbegründung zu-
gestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öf-
fentlichen Auslegung wurden am  17.09.2020  orts-
üblich bekannt gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Ent-
wurfsbegründung haben vom  29.09.2020  bis 
einschl.  29.10.2020  gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen. 
 
Schapen, den  .....................   

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 
und 215 BauGB) beim Zustandekommen des Be-
bauungsplans nicht geltend gemacht worden. 
 
Schapen, den  .................... 
 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung der Bedenken und Anregungen (§ 3 Abs. 2 
BauGB) in seiner Sitzung am  17.12.2020  als Sat-
zung gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begrün-
dung beschlossen. 
 
Schapen, den  .................... 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück,  den 17.06.20 / 22.06.20 / 03.08.20 
 22.09.2020 
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fentlichen Auslegung wurden am  17.09.2020  orts-
üblich bekannt gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Ent-
wurfsbegründung haben vom  29.09.2020  bis 
einschl.  29.10.2020  gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen. 
 
Schapen, den  01.06.2021   

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplans ist die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 
und 215 BauGB) beim Zustandekommen des Be-
bauungsplans nicht geltend gemacht worden. 
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gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung der Bedenken und Anregungen (§ 3 Abs. 2 
BauGB) in seiner Sitzung am  17.12.2020  als Sat-
zung gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begrün-
dung beschlossen. 
 
Schapen, den  01.06.2021   
 
 
gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück,  den 17.06.20 / 22.06.20 / 03.08.20 
 22.09.2020 

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
Vermessungs- und Katasterverwaltung  © 2018 

Landkreis: 
Gemeinde: 
Gemarkung: 
Flur: 
Maßstab: 

Emsland 
Schapen 
Schapen 
6 
1:1.000 

Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen 
Vermessungswesens sind nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwer-
tung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur 
mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. 

Antragsbuch Nr.: L4 - 67/18 
(bei Rückfragen bitte angeben) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 18.04.2018). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Lingen (Ems), den   Landesamt für Geoinformation und  

Landesvermessung Niedersachsen  
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 

- Katasteramt Lingen - 

(LS)  
 

 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3634). zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I, S. 1728).   
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I, S. 3786).   
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),   
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057).   
 

Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 
(BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I, 
S. 1328).   
 

Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I, S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 103 der Verordnung vom 
19.06.2020 (BGBI. I, S. 1328).   
 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.03.2017 
(BGBl. I, S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I, 
S. 1328).   
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. 2020, 
S. 244).   
 

H I N W E I S E 
1. Mit Inkrafttreten des B-Plans Nr. 18 verliert der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 17 „Gewerbegebiet 

an der Beestener Straße - 1. Teilbereich“ in den Bereichen, in denen er vom Bebauungsplan Nr. 18 
überlagert wird, seine bisherige rechtliche Wirkung. Ein gesondertes Aufhebungsverfahren zum B-Plan 
Nr. 17  ist nicht geplant und auch nicht erforderlich.  

 

2. Von der Beestener Str. - Landesstraße 57 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten Bauvor-
haben können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsicht-
lich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 

 

3. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 
und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von 
Hand auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der erdverlegten 
Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten.  

 

4. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes 
W 405 der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) einzuhal-
ten. Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten / Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau des 
Landkreises Emsland ist zu beachten. 

 

5. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk GW 125 (identisch 
mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, Ausgabe 
2013-02, sowie das 1. Beiblatt zu GW 125: Beurteilungskriterien für Baumwurzel-Gasrohrleitungs-
Interaktionen (Merkblatt GW 125-B1, Ausgabe 2016-03) einzuhalten. 

 

6. Aus Gründen des vorsorgenden Hochwasserschutzes bei Starkregenereignissen ist das Merkblatt 
DWA-M 553 „Hochwasserangepasstes Planen und Bauen“ grundsätzlich zu beachten. Dabei sind die 
dort vorgesehenen Strategien zur Risikominimierung „Ausweichen“, „Widerstehen“ und/oder „Anpassen“ 
entsprechend der Schutzwürdigkeit der jeweils geplanten baulichen Nutzung zu wählen bzw. zu kombi-
nieren. Eine angemessene Hochwasservorsorge liegt dabei in der Verantwortung des jeweiligen Bau-
herrn.  

 

7. Zur Sicherung von zu erhaltenden Bäumen und Sträuchern ist grundsätzlich die DIN 18920 „Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ einzuhalten. (Diese DIN-Norm regelt den Schutz von Vegetation und Boden bei Bau-
maßnahmen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Errichtung von Schutzzäunen 
als Sicherung vor Befahren und Ablagerungen. Während der gesamten Bauphase ist hiernach u. a. der 
gesamte Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m einzuzäunen.) 

 

8. Im Umfeld des Gebietes befinden sich u.a. landwirtschaftliche Nutzflächen, aus denen es zeitweise auch 
im Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Geräusch- und Staubimmis-
sionen kommen kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

9. DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, etc., auf die in den Unterlagen zum Bebauungsplan Bezug genommen 
wird, werden bei der Samtgemeinde Spelle, Hauptstr. 43, 48480 Spelle zur Einsicht bereit gehalten. 

 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Durch das Plangebiet verläuft die Kraftstofffernleitung Bramsche-Engden. Der dauerhafte Betrieb sowie die 

Unterhaltung der Fernleitung ist grundsätzlich sicherzustellen. Insbesondere sind die „Hinweise für Arbeiten 
im Bereich der Produktenfernleitungen der NATO und des Bundes in der Bundesrepublik Deutschland„ der 
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG), Hohlstr. 12, 55743 Idar-Oberstein, zu beachten. Arbeiten im 
Schutzstreifen der Produktenfernleitung dürfen grundsätzlich nur nach Rücksprache und im Einverständnis 
mit der FBG durchgeführt werden.   
Bei geplanten Überfahrten über die Produktenfernleitung ist im Vorfeld rechtzeitig die Zustimmung der FBG 
einzuholen. Dabei muss die Planung der Überfahrten dem Sachverständigen für die Produktenfernleitung 
zur Prüfung vorgelegt werden. Dieser kann dann weitere Schutzmaßnahmen für die Produktenfernleitung 
festlegen.  
Sollte für weitere Planungen eine örtliche Einweisung in den Verlauf der Produktenfernleitung erforderlich 
werden, so ist mit der zuständigen FBG-Betriebsstelle TL Bramsche 05461/9452-0 Kontakt aufzunehmen. 
Die Betriebstelle Bramsche steht auch zur Beantwortung technischer Fragen, Arbeitsfreigabe im Schutz-
streifenbereich sowie Ortsterminen auf Anfrage zur Verfügung.  

 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. 
sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte 
(hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder 
pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, 
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland (Tel: 05931/44-4039 oder 44-4041) unverzüglich gemel-
det werden.   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu las-
sen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-
zung der Arbeit gestattet. 

 

3. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist grundsätzlich auf der Umsetzungsebene (der Realisierung der 
Bauvorhaben) sicherzustellen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob auch andere Vermeidungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich werden oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG 
beantragt werden müssen. 

 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs.3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan, beste-
hend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen, in der Sitzung am  17.12.2020
als Satzung beschlossen. 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
1. Gemäß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO sind Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Be-

triebsbereiches im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) darstel-
len, unzulässig. Die vorgenannten Betriebe und Anlagen werden gemäß § 31 Abs. 1 BauGB als Ausnahme 
zugelassen, sofern gutachterlich im Rahmen einer Einzelfallprüfung nachgewiesen werden kann, dass an-
gemessene Abstände (Sicherheitsabstände) zu den relevanten Umweltschutzgütern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
staben a bis d und i BauGB sowie § 3 Abs. 5d BImSchG), auch unter Einbeziehung u.a. von baulichen und 
technischen Schutzmaßnahmen sowie Notfallkonzepten, zwingend eingehalten werden können. 

 

2. Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit den nachfolgend aufgeführten nahversorgungs-
und zentrenrelevanten Branchen und Sortimenten (gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die 
Samtgemeinde Spelle, BBE Handelsberatung GmbH 2016) nicht zulässig:  
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Tabakwaren; Apotheken; Drogeriewaren, kosmetische Erzeugnis-
se und Körperpflegemittel; Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und Software; Telekommunika-
tionsgeräte; Geräte der Unterhaltungselektronik; Haushaltstextilien (Haus-, Tisch- und Bettwäsche), Kurz-
waren, Schneidereibedarf, Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche; Vorhänge und Gar-
dinen; elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte); keramische Erzeugnisse und Glaswaren; Musikinstrumen-
te und Musikalien; Haushaltsgegenstände (u. a. Koch-, Brat  und Tafelgeschirre, Schneidwaren, Bestecke, 
nicht elektrische Haushaltsgeräte); Bücher; Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen; 
Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel; Ton- und Bildträger; Fahrräder, Fahrradteile und -
zubehör; Sport- und Campingartikel (inkl. Sportbekleidung, -schuhe, -geräte); Spielwaren und Bastelartikel; 
Bekleidung; Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck; medizinische und orthopädische Artikel; Blumen; Uhren 
und Schmuck, Augenoptiker, Foto- und optische Erzeugnisse, Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche 
Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel; Antiquitäten und Gebrauchtwaren. 
Bei zulässigen Einzelhandelsbetrieben darf die Verkaufsfläche für zentren- und nahversorgungsrelevante 
Rand- und Nebensortimente 5 % der jeweiligen Gesamtverkaufsfläche nicht überschreiten. Verkaufsflächen 
oberhalb und unterhalb des Erdgeschosses sind nicht zulässig. 
Die vorstehenden Branchen- und Sortimentsausschlüsse gelten nur für Einzelhandelsbetriebe mit Verkaufs-
flächen; der Internethandel ist zulässig. 

 

3. Gemäß § 1 Abs. 5, 6 u. 9 BauNVO sind auch ausnahmsweise unzulässig: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Betriebsinhaber; 
Vergnügungsstätten, Wohnungsprostitution, Sexshops und solche Betriebe, deren beabsichtigte Nutzung 
auf die Ausübung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflächen ausgerichtet ist oder bei denen die 
Ausübung sexueller Handlungen ein betriebliches Wesensmerkmal darstellt (z.B. Bordelle, bordellartige Be-
triebe, sogenannte Swinger-Clubs, gewerbliche Zimmervermietungen zum Zweck der Vornahme sexueller 
Handlungen). 

 

4. Im Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkung (GEe 1 u. 2) sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) 
zulässig, deren Schallemissionen die nachfolgend aufgeführten Emissionskontingente LEK nach DIN 
45691, bezogen auf 1 m² der Grundstücksfläche, weder tagsüber (06:00 h - 22:00 h) noch nachts (22:00 h -
06:00 h) überschreiten: 
      GEe1: tagsüber (6-22 h) 65 dB(A), nachts (22-6 h) 50 dB(A), 
      GEe2: tagsüber (6-22 h) 61 dB(A), nachts (22-6 h) 46 dB(A),  
 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Ab-
schnitt 5. 

 

5. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Bau-
grundstück erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes 
an der Straßenseite 1,0 m nicht überschreiten. 

 

6. Im Gewerbegebiet darf die Oberkante der baulichen Anlagen maximal 15,00 m über Oberkante fertiger 
Erdgeschossfußboden liegen. Von den Festsetzungen „Oberkante der baulichen Anlagen“ kann die Bauge-
nehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB um 
5,00 m für einzelne funktionsbedingte untergeordnete Bauteile, wie Fahrstuhlschächte, Klimaanlage und 
sonstige technische Einrichtungen, zulassen.  

 

7. Die Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 30 % überschritten werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
Stellplätze und Zufahrten sind ganzheitlich wasserdurchlässig zu befestigen, z. B. mit breitfugig verlegtem 
Pflaster oder Rasengittersteinen (mit mindestens 25 % Fugenanteil) oder Schotterrasen.  

 

8. Abweichend von den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes dürfen Büro- und Verwaltungs-
gebäude auch mit maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden. 

 

9. Das auf den befestigten Flächen anfallende und durch Immissionen als wenig belastet geltende Nieder-
schlagswasser von Dachflächen ist in den Untergrund zu versickern. Hierbei ist das DWA-Regelwerk (Ar-
beitsblatt DWA-A 138, Merkblatt DWA-M 153) zu beachten. Die Errichtung eines Speichers und die Ent-
nahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. 

 

10. Zur Erschließung der Grundstücke darf die Kraftstofffernleitung maximal dreimal für erforderliche Ein- und 
Ausfahrten in der notwendigen Breite gequert werden (siehe hierzu Nr. 1 der Nachrichtlichen Übernahmen). 

 

11. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Typ „A“ 
mit der besonderen Zweckbestimmung - Naturnaher Krautsaum / Gewässerschutz- und Gewässerräum-
streifen - dient dem Erhalt und der Förderung von Lebensräumen für den Stieglitz sowie dem Gewässer-
schutz und der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung. Sie ist als naturnaher Krautsaum mit geeignetem 
Regiosaatgut aus der Herkunftsregion "Nordwestdeutsches Tiefland" mit einer Breite von mind. 5,0 m anzu-
legen und extensiv zu nutzen. Pro Jahr ist zwei- bis dreimaliges Mähen oder Mulchen der Krautsäume ab 
dem 15.06. zulässig. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

12. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Typ „B“ dient dem Erhalt und der Förderung von Lebensräumen für den Stieglitz. Sie ist als ein naturnahes 
Siedlungsgehölz anzulegen und mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen gemäß der Liste im Um-
weltbericht (Kapitel 2.3.3) zu bepflanzen. Ein abschnittweises "Auf - den - Stock - setzen" alle 15 - 20 Jahre 
ist zulässig. Es erfolgt eine Untersaat mit Regiosaatgut aus der Herkunftsregion "Nordwestdeutsches Tief-
land". Pro Jahr ist zwei- bis dreimaliges Mähen oder Mulchen der randlichen Krautsäume ab dem 15.06. zu-
lässig. Die Fläche ist vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen. Düngung und Pestizideinsatz sind 
nicht zulässig. 

 

13. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten 
darf die Beseitigung von Gehölzbeständen und etwaigen Feuchtbiotopen ausschließlich in der Zeit vom 
01.10. bis zum 28.02. erfolgen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.   
Zur Vermeidung einer direkten Tötung von Vögeln darf zudem die restliche Freimachung des Baufelds aus-
schließlich außerhalb der Brutzeit (01. März bis 31. Juli), also in der Zeit vom 01. August bis 28. Februar 
vorgenommen werden.   
Nach der Baufeldräumung angelegte kurzrasige Scherrasen dürfen jedoch auch in der Zeit vom 01. März 
bis 31. Juli abgeschoben werden, da hierauf weder Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter 
Tierarten noch Vorkommen von Jungvögeln zu erwarten sind.   
Hierdurch können der direkte Verlust bei Vögeln (Tötung oder Verletzung von nicht flugfähigen Jungvögeln, 
Zerstörung von Gelegen etc.) sowie erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und Fle-
dermäusen weitgehend vermieden werden (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während der Bau-
phase). 

 

14. Aus Gründen des Fledermausschutzes muss die Beleuchtung des Plangebietes, insbesondere der Stra-
ßenseitenräume, sparsam und nach den neuesten Standards erfolgen. Zu verwenden sind Natriumdampf-
Niederdrucklampen (NA) oder LED-Lampen mit einem Spektralbereich von 570 – 630 nm und einem be-
grenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel. Alternativ können auch Leuchtstoffröhren mit dem Farbton 
„warmwhite“ (max. 3000 Kelvin) verwendet werden. Kugellampen sind nicht zulässig. 

 
 
Schapen, den  .................................... 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Bürgermeister         Gemeindedirektorin 
 

8. Abweichend von den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes dürfen Büro- und Verwaltungs-
gebäude auch mit maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden. 

 

9. Das auf den befestigten Flächen anfallende und durch Immissionen als wenig belastet geltende Nieder-
schlagswasser von Dachflächen ist in den Untergrund zu versickern. Hierbei ist das DWA-Regelwerk (Ar-
beitsblatt DWA-A 138, Merkblatt DWA-M 153) zu beachten. Die Errichtung eines Speichers und die Ent-
nahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. 

 

10. Zur Erschließung der Grundstücke darf die Kraftstofffernleitung maximal dreimal für erforderliche Ein- und 
Ausfahrten in der notwendigen Breite gequert werden (siehe hierzu Nr. 1 der Nachrichtlichen Übernahmen). 

 

11. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Typ „A“ 
mit der besonderen Zweckbestimmung - Naturnaher Krautsaum / Gewässerschutz- und Gewässerräum-
streifen - dient dem Erhalt und der Förderung von Lebensräumen für den Stieglitz sowie dem Gewässer-
schutz und der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung. Sie ist als naturnaher Krautsaum mit geeignetem 
Regiosaatgut aus der Herkunftsregion "Nordwestdeutsches Tiefland" mit einer Breite von mind. 5,0 m anzu-
legen und extensiv zu nutzen. Pro Jahr ist zwei- bis dreimaliges Mähen oder Mulchen der Krautsäume ab 
dem 15.06. zulässig. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

12. Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Typ „B“ dient dem Erhalt und der Förderung von Lebensräumen für den Stieglitz. Sie ist als ein naturnahes 
Siedlungsgehölz anzulegen und mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen gemäß der Liste im Um-
weltbericht (Kapitel 2.3.3) zu bepflanzen. Ein abschnittweises "Auf - den - Stock - setzen" alle 15 - 20 Jahre 
ist zulässig. Es erfolgt eine Untersaat mit Regiosaatgut aus der Herkunftsregion "Nordwestdeutsches Tief-
land". Pro Jahr ist zwei- bis dreimaliges Mähen oder Mulchen der randlichen Krautsäume ab dem 15.06. zu-
lässig. Die Fläche ist vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen. Düngung und Pestizideinsatz sind 
nicht zulässig. 

 

13. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten 
darf die Beseitigung von Gehölzbeständen und etwaigen Feuchtbiotopen ausschließlich in der Zeit vom 
01.10. bis zum 28.02. erfolgen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.   
Zur Vermeidung einer direkten Tötung von Vögeln darf zudem die restliche Freimachung des Baufelds aus-
schließlich außerhalb der Brutzeit (01. März bis 31. Juli), also in der Zeit vom 01. August bis 28. Februar 
vorgenommen werden.   
Nach der Baufeldräumung angelegte kurzrasige Scherrasen dürfen jedoch auch in der Zeit vom 01. März 
bis 31. Juli abgeschoben werden, da hierauf weder Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter 
Tierarten noch Vorkommen von Jungvögeln zu erwarten sind.   
Hierdurch können der direkte Verlust bei Vögeln (Tötung oder Verletzung von nicht flugfähigen Jungvögeln, 
Zerstörung von Gelegen etc.) sowie erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und Fle-
dermäusen weitgehend vermieden werden (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen während der Bau-
phase). 

 

14. Aus Gründen des Fledermausschutzes muss die Beleuchtung des Plangebietes, insbesondere der Stra-
ßenseitenräume, sparsam und nach den neuesten Standards erfolgen. Zu verwenden sind Natriumdampf-
Niederdrucklampen (NA) oder LED-Lampen mit einem Spektralbereich von 570 – 630 nm und einem be-
grenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel. Alternativ können auch Leuchtstoffröhren mit dem Farbton 
„warmwhite“ (max. 3000 Kelvin) verwendet werden. Kugellampen sind nicht zulässig. 

 
 
Schapen, den  01.06.2021 
 
 
gez. Karlheinz Schöttmer                  gez. Maria Lindemann 
...............................................      ............................................... 
Bürgermeister         Gemeindedirektorin 
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